
Servicewegweiser
im Schadensfall

Online-Antrag  
direkt an das

-Service-Zentrum

auf der Webseite der 
GUV/FAKULTA unter  

www.guv-fakulta.de/ua

-Service-Zentrum

info@guv-fakulta.de      
Tel.: 07141/70233-0

Auch bei allen Fragen  
zu Leistungen und zur  
Leistungsbearbeitung  

Verfahrensablauf
Weiterleitung von 

Beitrittserklärungen

Fragen zur Mitgliedschaft

Allgemeine Fragen

Hilfe im Schadensfall

Schadenersatz

Zivil-Rechtsschutz

Straf-Rechtsschutz

Hilfe im Schadensfall

Schlüsselverlust
Kfz-Kasko-/Haft-

pflicht-Selbstbehalt
Notfallunterstützung
Haft-Unterstützung

Unfallkrankenhaustagegeld
Verletztengeld

Erwerbsminderung
Todesfall-Unterstützung

Deine DGB- 
Gewerkschaft  

 

 

Deine Gewerkschaft 
hilft dir zunächst 
weiter bzw. berät 

dich zum weiteren 
Vorgehen. Unbedingt 
Gewerkschaft sofort 

einschalten – noch vor 
Beauftragung eines 

Rechtsanwaltes bzw. 
vor Zahlung an den 

Arbeitgeber!

-Mitgliederverwaltung 

mibev@guv-fakulta.de 
Tel.: 07141/70233-0
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Wenn kein Rechtschutz durch
die Gewerkschaft besteht bzw.
die Forderung durch die
Gewerkschaft geprüft wurde:

https://www.guv-fakulta.de/ua


Rechtsschutz in Straf- und Ordnungswidrig
keitenverfahren, sofern kein Anspruch auf 
Rechtsschutz bei der EVG besteht ›	 Arbeitszeitbestätigung durch den 

Arbeitgeber (ausgenommen LKW/Bus)
›	 Behördenschreiben, aus denen das Ereignis­

datum und der Vorwurf ersichtlich sind

Rechtsschutz in Zivilverfahren zur Durch­
setzung eigener Ansprüche und Abwehr von 
Forderungen für Schmerzensgeld und Schaden­
ersatz, sofern kein Anspruch auf Rechtsschutz 
bei der EVG besteht

Schadenersatzbeihilfe bei arbeitsrechtlich 
oder beamtenrechtlich begründeter Inan­
spruchnahme durch den Arbeitgeber/ 
Dienstherrn (Regressforderungen)

›	 Stellungnahme der EVG im Hinblick auf die 
Rechtmäßigkeit der geltend gemachten 
Schadenersatzforderung  
(alternativ: gerichtlicher Vergleich)

›	 Die Regressforderung in Kopie
›	 Eine Kopie des Zahlungsbeleges/ 

Kontoauszuges bzw. einer Verdienstabrech­
nung, worauf der Abzug ersichtlich ist

Schadenersatzbeihilfe bei Abhandenkommen 
von Dienstschlüsseln

Notfallunterstützung 
infolge eines Schadensfalles

›	 Arbeitszeitbestätigung durch den  
Arbeitgeber  (ausgenommen LKW/Bus)

›	 Bußgeldbescheid, Strafbefehl, 
Einstellungsbescheid oder ähnliches in Kopie

›	 Eine Kopie des Zahlungsbeleges  
bzw. Kontoauszuges

Unterstützung bei stationärem 
Krankenhausaufenthalt
nach Arbeits-/Dienstunfall

›	 Ärztliche Bescheinigung 
(oder Entlassungsbericht des Krankenhauses)

›	 Kopie der Unfallmeldung an die 
    Unfallversicherung

Unterstützung bei voller Erwerbsminderung/
Dienstunfähigkeit 
als Folge eines Arbeits-/Dienstunfalles

›	 Kopie der Unfallmeldung 
›	 Nachweis des Rentenversicherungsträgers 

über volle Erwerbsminderung bzw. Bescheid 
des BEV (Beamte) über Zurruhesetzung 

    wegen Dienstunfähigkeit.

Unterstützung durch Übernahme des Selbst-
behaltes bei bestehender Kasko- bzw. 
Haftpflichtversicherung

›	 Nachweis über Kasko-/Haftpflichtversiche­
rung (Police) mit Eigenbeteiligung

›	 Schriftliche Schadensmeldung an die  
Versicherung bzw. Regulierungsnachweis

›	 Eine Kopie des Zahlungsbeleges 
bzw. Kontoauszuges

›	 Kopie der Unfallmeldung/Wildunfallmeldung
›	 Arbeitszeitbestätigung des Arbeitgebers

Unterstützung der Familie bei Haft
›	 Strafbefehl/Urteil in Kopie
›	 Bescheinigung über die Dauer 

des Haftaufenthaltes

Unterstützung der Familie und Rechtshilfe 
für Hinterbliebene nach tödlichem Arbeits-/
Dienstunfall

›	 Kopie der Unfallmeldung an die 
    Unfallversicherung
›	 Sterbeurkunde und ggf. Erbschein

Verletztengeld bei Arbeits-/Dienstunfall und 
Anspruch auf Zahlung von Verletztengeld nach 
SGB VII bzw. Unfallfürsorge bei Beamten

›	 Kopie der Unfallmeldung an die 
    Unfallversicherung
›	 Bescheid der Berufsgenossenschaft
›	 Bewilligungsschreiben und Auszahlungs-
    nachweis der Krankenkasse

Benötigte Unterlagen

Servicewegweiser
im Schadensfall
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